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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.2018

Norm

KollV für Angestellte im Hotel- und Gastgewerbe Pkt6 litc

Rechtssatz

Die Verfallsfrist beginnt mit der Fälligkeit des Entgelts zu laufen. Die Aushändigung einer Lohnabrechnung ist im

Allgemeinen kein entscheidendes Kriterium Eine Bezifferung der Ansprüche ist nicht erforderlich.

Entscheidungstexte

8 ObS 9/17g
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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